
   

Bankverbindung: RLB NÖ-Wien,  Kto.-Nr. 85.506, BLZ 32 000,  IBAN: AT 45 32000 00000085506,  BIC-Code: RLNWATWW 
ZVR-Zahl: 729518421      DVR: 0416649 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wien, 23. Mai 2011 

 
Entwurf einer Novelle zum Preistransparenzgesetz; Stellungnahme 

BMWFJ-56.034/0004-C1/4/2011 
 
 
Sehr geehrter Damen und Herren! 
 
Die Landwirtschaftskammer Österreich nimmt zu dem im Betreff genannten Entwurf wie folgt 
Stellung: 
 
 
Allgemeine Anmerkungen 
Mit der vorliegenden Novelle des Preistransparenzgesetzes soll durch eine Übersicht über 
die jeweils geltenden Preise für Treibstoffe ein transparenter und funktionierender Markt für 
Konsumenten und Autofahrer hergestellt werden. 
 
Ob diese geplante Maßnahme von den Konsumenten und Autofahrern auch angenommen 
wird und zum gewünschten Erfolg, nämlich einer besseren Preistransparenz und einen 
funktionierenden Wettbewerb führt, sollte durch eine spätere Evaluierung eruiert werden. 
Dies muss jedoch auch im Gesetz verankert werden. 
 
Spezielle Anmerkungen 
Ad § 1a Abs 1: 
Die Landwirtschaftskammer Österreich begrüßt, dass gem vorliegendem Entwurf das 
Meldesystem einfach und kostensparend ausgestaltet werden soll.  
 
Die Landwirtschaftskammer Österreich regt eine Ausnahmeregelung für „kleine“ Tankstellen 
(Abgabe nur weniger Treibstoffsorten in geringer Menge, zB bei Landesproduktenhändlern) 
an. Für viele kleine Tankstellen wäre die vorgesehene Maßnahme eine unverhältnismäßige 
Mehrbelastung, die dem Ziel des Gesetzesvorschlages, eine bessere Preistransparenz für 
den Konsumenten zu bieten, nicht gerecht wird.  
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§ 1a Abs 1 letzter Satz sieht vor, dass sich durch die Preistransparenzdatenbank keine 
zivilrechtlichen Haftungsfolgen ergeben. Es ist jedoch unklar, ob dieser Haftungsausschluss 
für Meldepflichtige und/der die E-Control als Betreiber der Datenbank gilt. 
 
 
Die Landwirtschaftskammer Österreich ersucht um Berücksichtigung der vorgebrachten 
Punkte und steht für weitergehende Gespräche gerne zur Verfügung. 
 
Dem do. Ersuchen entsprechend wird diese Stellungnahme dem Präsidium des 
Nationalrates auf elektronischem Weg übermittelt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Gerhard Wlodkowski gez. August Astl 
Präsident der Generalsekretär der 
Landwirtschaftskammer Österreich Landwirtschaftskammer Österreich 
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